
Grundsteuer A u. B: der vom Finanzamt festgelegte Einheitswert mal 500 %

Kommunalsteuer: 3 %

Ortstaxe: pro Nächtigung € 0,51

besondere Ortstaxe: gem. § 1 Abs. 2 Ortstaxengesetz 1992

pro Wohnung bis    40 m²  Wohnfläche pro Jahr € 220,00

pro Wohnung bis    80 m²  Wohnfläche pro Jahr € 308,00

pro Wohnung über  80 m²  Wohnfläche pro Jahr € 396,00

Marktstandgebühr: für Verkaufsstände pro Laufmeter € 5,00

Kindergarten: 1. Kind pro Monat 7-13 Uhr € 75,50

    für das Geschwisterkind pro Monat 7-13 Uhr € 39,00

1. Kind pro Monat 7-14 Uhr € 81,00

    für das Geschwisterkind pro Monat 7-14 Uhr € 42,00

1. Kind pro Monat 7-15 Uhr € 86,00

    für das Geschwisterkind pro Monat 7-15 Uhr € 46,00

1. Kind pro Monat 7-17 Uhr € 96,00

    für das Geschwisterkind pro Monat 7-17 Uhr € 53,00

1. Kind pro Monat Nachmittag € 39,00

    für das Geschwisterkind pro Monat Nachmittag € 31,50

Transport pro Kind monatlich € 25,00

den halben Betrag bei Krankheit über mehr als

das 1/2 Monat mit ärztlicher Bestätigung

pro Mittagessen € 3,15

Abwasserbeseitigung :
Interessentenbeitrag für den Anschluss an die öffentliche

Kanalisationsanlage pro Bewertungspunkt
gemäß Interessentenbeitragsgesetz, 

LGBL.Nr.161/1962 i.d.g.F. in Verbindung mit der 

Bewertungspunkteverordnung LGBL.Nr. 2/1978 i.d.g.F.

(z.B. bei Wohnbauten pro 20m²  Wohnnutzfläche)

€ 548,00

Bei Fehlen eines Wasserzählers wird ein Wasserverbrauch

von mind. 150 Liter pro Tag pro Person angenommen.

laufende Gebühr je Kubikmeter € 3,47

Wasserbenützungsgebühr:
Interessentenbeitrag für den Anschluss an die öffentliche

Wasserleitung pro Bewertungspunkt
gemäß Interessentenbeitragsgesetz, 

LGBL.Nr.161/1962 i.d.g.F. in Verbindung mit der 

Bewertungspunkteverordnung LGBL.Nr. 2/1978 i.d.g.F.

(z.B. bei Wohnbauten pro 20m²  Wohnnutzfläche)

€ 473,00

laufende Gebühr je Kubikmeter € 1,28

Miete für einen 3 m³ Wasserzähler pro Monat € 1,50

Miete für einen 7 m³ Wasserzähler pro Monat € 2,00
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Für Kinder im letzten Jahr vor Schulbeginn besteht eine Sonderregelung 
(Halbtags minus € 25,-  Ganztags incl. Mittagessen minus € 50,- )

Bei Liegenschaften mit Zweitwohnungen wird für die Gebührenbemessung ein 

Wasserverbrauch von mindestens 

1 m³  je 2 m²  Wohn-Nutzfläche angenommen.
§ 9 (1) Benützungsgebührengesetz LGBL.Nr. 49/1998 i.d.g.F.



                                        GEMEINDE   ADNET                                       

             Steuern, Abgaben, Gebühren u. Hebesätze für 2009

Friedhof: Einzelgrab bis 60 cm Breite für 10 Jahre € 205,00

Doppelgrab bis 80 cm Breite für 10 Jahre € 312,00

Familiengrab bestehend ab 80 cm Breite für 10 Jahre € 402,00

Leichenhausbenützung € 62,00

Nischenmiete Urnengrab einfach für 10 Jahre € 113,00

Nischenmiete Urnengrab doppelt für 10 Jahre € 183,00

Gitter für Urnengrab einfach € 73,00

Gitter für Urnengrab doppelt € 83,00

Laterne € 30,00

Müllabfuhr
Grundgebühren: für Ein- und Zweipersonen-Haushalte pro Quartal € 7,90

für Drei- und Mehrpersonen-Haushalte pro Quartal € 12,00

Laut Müllverordnung Zweitwohnungen mit einer Nutzfläche: bis 40 

m² der Bezug von jährlich 9 x 80 Liter € 38,00

Laut Müllverordnung Zweitwohnungen mit einer Nutzfläche: über 

40 m² der Bezug von jährlich 12 x 80 Liter € 50,60
Gästezimmer (ausgenommen Hotel und Gastwirte) 

pro Gast und Übernachtung 2 Liter Müll € 0,11

Abfuhrgebühren 60 Liter Müllsack mit Abfuhrgebühr € 3,61

Restmüll: 60 Liter Tonne pro Entleerung  (bis 3 Pers.) € 3,24

80 Liter Tonne pro Entleerung  (ab 4 Pers.) € 4,22

120 Liter Tonne pro Entleerung  (ab 6 Pers.) € 4,94

240 Liter Tonne pro Entleerung € 9,89

660 Liter Container pro Entleerung € 29,46

770 Liter Container pro Entleerung € 35,02

1.100 Liter Container pro Entleerung € 50,99

Abfuhrgebühren

Biomüll:
Mülltonnen Verkauf: 60 Liter Restmülltonne € 31,00

80 Liter Restmülltonne € 31,00

120 Liter Restmülltonne € 38,00

120 Liter Biotonne € 26,00

Sonstige: sperriger Abfall und Altholz pro 1/4 m³ € 5,93

Bauschutt pro  1/4 m³ € 6,91

Grünabfälle pro  1/4 m³ € 2,59

Reifen: PKW Reifen ohne Felge pro Stück € 1,91

PKW Reifen mit Felge pro Stück € 3,84

Motorrad-Reifen ohne Felge pro Stück € 1,91

Traktorreifen vorne pro Stück € 4,73

Traktorreifen hinten pro Stück € 9,27

Gemeindebücherei: Leihgebühr pro Buch und Tag € 0,01

Bei Biotonnenbenützung wird wie bisher die doppelte 

Restmüllgebühr verrechnet!


